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Die Konzeption der Vorlage basiert maßgeblich auf Impulsen der Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt der Diözese Feldkirch
1. [bookmark: _Toc192361317]Allgemeine Informationen 
[bookmark: _Toc192327227][bookmark: _Toc192361086][bookmark: _Toc192361318]Pfarre/ Gemeinde
	[bookmark: _Hlk192325802]Name
	

	Standort
	

	Bezeichnung 
	



Pfarre/Seelsorgeraum
	[bookmark: _Hlk192325947]Name
	

	E-Mail-Adresse
	

	Telefonnummer
	



Präventionsbeauftragte:r für die Pfarre/den Seelsorgeraum
	[bookmark: _Hlk192326322]Name
	

	Erreichbarkeit
	



Kurzbeschreibung der Pfarre
Ein eventuell vorhandenes Leitbild wird dem Konzept beigelegt
	



Autorisierung
Schutzkonzept wurde von der Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt der Diözese Eisenstadt autorisiert am
	



Mit keinen Einschränkungen/mit folgenden Einschränkungen
	






2. Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Erstellung eines Schutzkonzepts liegt beim Pfarrer. 
Der Pfarrer der Pfarre/des Seelsorgeraums hat die Verantwortlichkeiten folgendermaßen delegiert:
Verantwortliche Personen für die Erstellung eines pfarrlichen Schutzkonzepts:
	Name der Person(en)
	

	Funktion in der Pfarre
	



Information 
Wie und wann werden die Pfarrangehörigen und Pfarrmitarbeiter:innen über die Erstellung eines pfarrlichen Schutzkonzepts informiert.
	
	Datum/Zeitpunkt
	Art und Weise der Information

	Pfarrblatt
	
	

	Website
	
	

	Infoveranstaltung
	
	

	
	
	

	
	
	



Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Funktion/Bereich
z.B. Kinderpastoral, Pfarrgemeinderat, Sakramentenvorbereitung, Ministrant:innen, Senior:innen, Chor, …

	Name der Person
	Funktion/Bereich

	
	

	
	

	
	

	
	




Beratung
Beratung durch die Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt der Diözese Eisenstadt oder eine externe Fachberatung wurde in Anspruch genommen.
	Beratungsstelle
	

	Name
	

	Kontaktdaten
	

	Datum der Beratung
	




3.  Planung des Schutzkonzepts
Für die Planung des Schutzkonzepts eignet sich die schriftliche Erstellung eines Zeitplans mit Themen und To-do’s.
z.B. Beratung durch die Stabsstelle, Besuch eines Präventionsworkshops ehrenamtlicher Verantwortlicher, erstes Treffen der Arbeitsgruppe, zweites Treffen, …
	Datum
	Beschreibung der einzelnen Schritte

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Partizipation
[bookmark: _Hlk197951736]Wie erfolgt die Beteiligung von weiteren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen an der Erstellung des Schutzkonzepts? Wie werden die Themen Grenzverletzung, Übergriff und achtsames Miteinander besprochen?
	



Wie erfolgt die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen an der Erstellung des Schutzkonzepts? Wie werden die Themen Grenzverletzung, Übergriff und achtsames Miteinander besprochen?
	


4. Erhebung des Ist-Zustandes (Schutzanalyse)
Welche Maßnahmen und Regelungen sind in der Pfarre bereits vorhanden (z.B. Leitbild, Verhaltensrichtlinien, Kriterien zur Aufnahme von Gruppenleiter:innen,…)
	Bestehende Regelungen/Maßnahmen
	Werden dem Konzept beigelegt: 
JA/NEIN weil…

	
	

	
	

	
	



Rechte von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Mitarbeiter:innen, … wurden thematisiert und zur Kenntnis gebracht:
	Kinderrechte
	

	Arbeitsrecht
	

	
	

	
	



Unsere Stärken und Chancen
	

	

	



Welche Kompetenzen bringen unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden mit?
	

	

	

	

	



Welche Aus- und Weiterbildungen besuchen unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen?
	

	

	

	



Welche Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sind in unserer Pfarre relevant?
	

	

	

	

















5. Risikoanalyse
Die Risikoanalyse ist die Grundlage jedes Schutzkonzepts. Sie muss durchgeführt und dokumentiert werden, z.B. in Form eines Rasters, Checklisten, … und an die Stabsstelle weitergeleitet werden.
Im Rahmen einer Risikoanalyse werden die individuellen Problemfelder der Pfarre/des Seelsorgeraums besprochen. Es wird offengelegt, wo es welche sensiblen Bereiche in der Pfarre bzw. im Seelsorgeraum gibt, die Grenzverletzungen ermöglichen und begünstigen.
Für jedes identifizierte Risiko werden eine oder mehrere Maßnahmen genannt, die das Risiko minimieren. Dies können Verhaltensmaßnahmen, strukturelle Maßnahmen oder auch räumliche Maßnahmen sein. Diese Maßnahmen werden in den passenden Punkten des Schutzkonzepts festgehalten. Gegebenenfalls müssen neue Regelungen und Maßnahmen festgelegt werden.

Personengruppen
Folgende Personengruppen wurden in die Risikoanalyse miteinbezogen:
	

	

	

	

	



Risiken
Es sollen möglichst alle Angebote der Pfarre/des Seelsorgeraums in den Blick genommen werden.
Örtlichkeiten:
	
	Ja
	Nein
	Verbesserungsvorschläge

	Umkleidebereich (z.B. Sakristei, Pfarrheim, …)
	
	
	

	Sanitäranlagen
	
	
	

	Uneinsichtige Orte
(Treppenaufgänge, Lagerräume, …)
	
	
	

	Privaträume von Hauptamtlichen
	
	
	

	Sitzungen in Privaträumen
	
	
	

	Freibereiche (z.B. Pfarrgarten, Kirchenplatz, …)
	
	
	

	Beichtzimmer, Beichtstuhl
	
	
	

	Öffentliche Spielplätze
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Situationsbezogen:
Situationen, Angebote, Veranstaltungen, … die Grenzverletzungen oder Übergriffe begünstigen? 
Gibt es besondere Abhängigkeits- oder Machtverhältnisse?
	
	Ja
	Nein
	… weil

	Jungschar/Minitreffen
	
	
	

	Angebote mit Übernachtungen
	
	
	

	Sternsingen
	
	
	

	Pfarrfeste
	
	
	

	Sportangebote
	
	
	

	Risiken durch Traditionen und Rituale (z.B. Initiationsriten, Wachen, …)
	
	
	

	Spirituelle Angebote
	
	
	

	Welche christliche Haltung, welches Gottesbild wird bei spirituellen Angeboten vermittelt?
	
	
	

	Sakramentenvorbereitung
	
	
	

	Wallfahrten
	
	
	

	Nutzung von Sozialen Medien
	
	
	

	Umgang mit Fotos und Videos
	
	
	

	Umgang mit Regelverstößen,
Missachtung von Verhaltensregeln
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Abhängig von Personen/mögliche Strategien von Täter:innen erkennen
Wo können Grenzverletzungen passieren?
	
	Ja
	Nein…
	…weil

	Exklusivität hergestellt werden (im Umgang mit Kindern/Jugendlichen vermitteln z.B. du bist der/die Einzige, du bist etwas Besonderes …)
	
	
	

	Begünstigungen, Bevorzugungen entstehen
	
	
	

	Einladungen an Einzelpersonen aussprechen
	
	
	

	Private Kontakte mit Kindern, Jugendlichen, schutzbedürftigen Erwachsenen (z.B. private Nachhilfe)
	
	
	

	
	
	
	




Personenauswahl (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen)/ Personalentwicklung:
In der Katholischen Kirche arbeiten ehrenamtliche und hauptamtliche Personen gemeinsam. Welche Kultur gibt es in der Pfarre, um zur Mitarbeit zu motivieren?
	
	Ja
	Nein
	Nachweis

	Gibt es erforderliche Qualifikationen?
	
	
	

	Fort- und Weiterbildungen, Supervision und/oder Intervision
	
	
	

	Initiativen des Dankes und der Wertschätzung
	
	
	

	Strafregisterbescheinigung (zusätzlich Kinder- und Jugendfürsorge, Pflege und Betreuung)
	
	
	

	Strafregisterbescheinigung:
Wo werden diese abgelegt und wer kontrolliert die Aktualität?
	
	
	

	Verpflichtungserklärung für hauptamtliche Mitarbeitende. Wer ist für die Einholung und Ablage verantwortlich?
	
	
	

	Verpflichtungserklärung für ehrenamtliche Mitarbeitende. Wer ist für die Einholung und Ablage verantwortlich?
	
	
	

	Datenschutzerklärung
	
	
	

	In Bewerbungs- bzw. Auswahlgesprächen werden Nähe und Distanz, sowie Prävention thematisiert
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Personalschlüssel 
Wie viele Personen übernehmen Aufgaben/Verantwortung für eine Gruppe
	

	

	




Punktuelle Übernahme
Tätigkeiten von Personen, die sich nur anlassbezogen engagieren und keine Präventionsschulung absolviert haben.
Wie werden diese Personen sensibilisiert bzw. wie und von wem erhalten sie die nötigen Informationen?
	
	Ja
	Nein
	Erläuterung

	Eltern als Begleitpersonen
	
	
	

	Tischeltern
	
	
	

	Firmbegleiter:innen
	
	
	

	Köch:innen (z.B. Ministrantenlager)
	
	
	

	Pilgerbegleiter:innen
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Externe Personen
	
	Ja
	Nein
	Erläuterung

	Mieter von pfarrlichen Räumlichkeiten
	
	
	

	Reinigungskräfte
	
	
	

	
	
	
	




Weitere Überlegungen auf die Pfarre bezogen
Spezielle Einrichtungen
In manchen Pfarren gibt es spezielle Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene. Für diese speziellen Angebote braucht es ein eigenes Schutzkonzept, das auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist.
	
	Ja
	Nein
	Dafür verantwortlich

	Pfarrkindergarten
	
	
	

	Jugendzentrum
	
	
	

	Einrichtung für geflüchtete Menschen
	
	
	

	
	
	
	



Kommunikation
	Entscheidungsstrukturen
Wie werden Entscheidungen getroffen? Demokratisch, partizipativ, hierarchisch, synodal?
	

	Wie werden Entscheidungen kommuniziert?
	

	Wie wird der Umgang mit Nähe und Distanz vorgelebt?
	




6. Verhaltenskodex
Ausgehend von der Schutz- und Risikoanalyse regelt der Verhaltenskodex das Verhalten aller in der Pfarre tätigen Personen. Ziel des Verhaltenskodex ist es, eine Kultur der Achtsamkeit zu etablieren.
Der Verhaltenskodex wird allen Mitarbeiter:innen bekanntgemacht und von allen unterschrieben.
Weiters müssen Konsequenzen bei Nichteinhaltung mitbedacht werden!

Formulierungsvorschläge zu verschiedenen Themenbereichen, erstellt von der Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt der Erzdiözese Salzburg. 
Die Formulierung muss an die pfarrlichen Gegebenheiten und Strukturen angepasst und gegebenenfalls erweitert werden.

· Aufmerksamkeit
Wir stärken das Selbstbewusstsein von allen Personen, die uns anvertraut sind, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, nehmen sie ernst, schenken ihnen Aufmerksamkeit und sind für sie da. Wir hören ihnen zu und stehen ihnen als Ansprechperson für ihre Erlebnisse, Gefühle und Probleme zur Verfügung.

· Offenheit
Im Team diskutieren und entwickeln wir gemeinsam verbindliche Regeln für unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir arbeiten zusammen und tauschen uns offen aus, insbesondere über Situationen, die uns irgendwie „undurchsichtig/komisch/seltsam“ erscheinen. Bei Bedarf holen wir uns Hilfe von außen.

· Umgang mit Nähe und Distanz
Wir gehen sensibel und verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen um und respektieren ihre persönlichen Grenzen sowie ihre individuellen Empfindungen zu „Nähe und Distanz“.

· Vorbildrolle
Wir sind uns unserer Vorbildrolle gegenüber den Kindern und Jugendlichen bewusst, gerade auch was den Umgang mit unseren eigenen Grenzen und jenen unseres Gegenübers betrifft.

· Nein heißt Nein
Wir achten und respektieren die ganz individuellen Grenzempfindung unseres Gegenübers und reagieren sofort auf verbale und nonverbal ausgedrückte Verneinung.

· Berührungen
Wir orientieren uns bei körperlichen Berührungen (Begrüßen, Freude teilen, Trösten, ...) an der jeweiligen Altersstufe der Kinder und Jugendlichen sowie an deren Bedürfnissen - nicht an unseren eigenen.

· Mitbestimmung
Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen eine ihrem Alter angemessene Mitbestimmung. (z.B. durch ... )

· Intimsphäre
Wir achten die Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen (z.B. beim Fotografieren, beim Verarzten, beim Essen, in den Schlaf und Waschräumen, im Internet, ...).
Dafür haben wir folgende Regeln ...
Wir schützen unsere eigene Intimsphäre, indem wir auch den Kindern und Jugendlichen Grenzen setzen.

· Sexualpädagogische Aspekte
Jeder Mensch ist einzigartig, von Gott gewollt und würdevoll. Wir begegnen Kindern und Jugendlichen mit Respekt, Offenheit und Achtsamkeit. Wir stärken sie, ihre Gefühle und Grenzen wahrzunehmen, verantwortungsvoll zu handeln und andere und sich selbst zu achten. 
Die Vielfalt in Lebensformen, Identitäten und Orientierungen wird wertschätzend anerkannt, Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen unterstützt.
Unsere sexualpädagogische Haltung ist geprägt von:
· Respekt vor der Würde und Integrität jedes Menschen
· Anerkennung von Vielfalt in Lebens- und Liebesformen
· Stärkung von Selbstwert, Empathie und Beziehungsfähigkeit
· Grenzachtung und Förderung eines gesunden Umgangs mit Nähe und Distanz
· Kritischem und konstruktivem Umgang mit Rollenbildern und gesellschaftlichen Normen
· Transparenz und Dialogbereitschaft gegenüber Kindern, Jugendlichen, Eltern und Mitarbeitenden

· Geheimhaltung
Wir haben mit Kindern und Jugendliche keine Geheimnisse.

· Spiele
Wir beachten, dass das Mitmachen bei Spielen und anderen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Gründen (weil sie z.B. mit großer Nähe verbunden sind) unangenehm sein kann. Wir üben keinen Druck oder Zwang zur Beteiligung aus.

· Sprache/Wortwahl/Kleidung
Wir achten bewusst auf verbale und nonverbale Grenzüberschreitungen (auch unter den Kindern & Jugendlichen), sprechen diese an und ergreifen Partei. Wir beziehen aktiv Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten. 
Wir tragen bei unserer Arbeit eine den jeweiligen Aufgaben und Gegebenheiten angemessene Kleidung, um die Kinder und Jugendlichen, aber auch uns selbst nicht in Verlegenheit zu bringen. Dies betrifft auch sexistische/herabwürdigende Aufdrucke auf Kleidungsstücken.

· Veranstaltungen und Übernachtungen
Wir nehmen uns Zeit für die gründliche Vorbereitung besonderer Aktivitäten (z.B. Ausflüge, Freizeit- oder Sportaktivitäten, Veranstaltungen mit Übernachtung, …). Wir sorgen rechtzeitig für gute Rahmenbedingungen (z.B. genügend - auch volljährige - Begleitpersonen beiderlei Geschlechts, Erste-Hilfe-kundige Personen, getrennte Schlaf- und Waschräume, ...).
Wir entwickeln gemeinsam hilfreiche Vorgangsweisen für den Umgang mit speziellen Situationen (z.B. Umgang mit besonderem Betreuungsbedarf eines Kindes oder Jugendlichen; Umgang mit spezifischen Rahmenbedingungen).
Wir haben für unsere Veranstaltungen folgende Regeln:

· Fotos/Nutzung von digitalen Medien
Wir haben klare Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones, Internetnutzung, Fotos und Videos (das Recht auf das eigene Bild beachten, keine bloßstellenden Fotos, Fotos nur mit Zustimmung veröffentlichen, ...).
Diese Regeln sind:

· Umgang mit Geschenken
Wir begegnen allen Kindern und Jugendlichen mit der gleichen Aufmerksamkeit und Wertschätzung - das bedeutet auch, niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen.
Im Umgang mit Geschenken haben wir folgende Regelung:

· Räume
Wir achten bei der Auswahl von Räumlichkeiten darauf, dass sie dem jeweiligen Anlass und für die Beteiligten angemessen sind und berücksichtigen die mit der Auswahl verbundene Außenwirkung (z.B. Gruppenräume, für Aussprache- und Beichtgespräche, für Beratungs-, Konflikt- oder Trauergespräche, …).
Dafür haben wir folgende Regelung:

· Spirituelle Angebote
Wir achten z.B. im persönlichen und im seelsorglichen Gespräch auf die Grenze zwischen hilfreichem Nachfragen und bohrendem Ausfragen. Wir nutzen unsere spirituellen Angebote nicht für eine unangemessenen Annäherung bzw. Manipulation aus.

· Mutproben, Angst machen
Wir machen Kindern und Jugendlichen keine Angst und geben Mutproben, Gruselgeschichten oder Ähnlichem keinen Raum.

· Umgang mit Alkohol und Genussmittel
Wir haben klare Regelungen für den Umgang mit Alkohol und sonstigen Genuss- oder Suchtmitteln (z.B. Jugendschutzgesetz, Vorbildfunktion der Mitarbeiter:innen ...).
Unsere Regeln sind:

· Private Einladungen von Kindern und Jugendlichen
Wir unterlassen private Einladungen und nehmen von Kindern und Jugendlichen auch keine an.

· Personal
Wir sorgen in unserem Verantwortungsbereich dafür, geeignete Personen für die Kinder- und Jugendarbeit auszuwählen, zu beauftragen und zu begleiten. Wir legen Wert auf Aus- und Weiterbildung zu (sozial)pädagogischen Themen und nutzen entsprechende Angebote.

· Einhaltung gesetzlicher und pfarrlicher Vorgaben
Wir halten uns bei unserer Arbeit konsequent an die (Jugendschutz-) Gesetze und an unsere darüber hinausgehenden Verhaltenskodex.

· Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse
Wir gehen mit unserer Leitungsfunktion und Autorität verantwortungsbewusst um. Unser Handeln ist ehrlich und nachvollziehbar. Wir erzeugen durch unsere Leitungsfunktion keine Abhängigkeiten und nutzen bestehende Abhängigkeiten nicht aus.

· Erzieherische Maßnahmen
Für ein gelungenes Miteinander brauchen wir Regeln, die wiederholte Missachtung dieser erfordert Konsequenzen, die angemessen und transparent sind. Sie missbilligen die Tat, niemals die Person.
Diese Maßnahmen haben wir vereinbart:

· Übergriffe von und unter Kindern und Jugendlichen
Wir verschließen unsere Augen nicht vor der Tatsache, dass übergriffige Handlungen auch von Kindern und Jugendlichen ausgehen können. Derartiges Verhalten werden wir weder bagatellisieren noch tolerieren – vielmehr setzen wir klare Grenzen.

7. Beschwerdewesen
Beschreibung wie mit Beschwerden vor Ort umgegangen wird.
Nach Möglichkeit müssen Beschwerden zeitnah im jeweiligen Zuständigkeitsbereich bearbeitet werden. Sollten sie auf Ebene der Pfarre nicht lösbar sein, hat eine Meldung im Bischöflichen Ordinariat bzw. bei der Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt zu erfolgen.
Im Konzept müssen interne und externe Anlaufstellen benannt und beschrieben werden. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme wird kommuniziert, die Zuständigkeiten und die Bearbeitung der Rückmeldungen müssen geklärt sein. Die Festlegung, wie und von wem die Weiterarbeit erfolgt, ist hier wesentlich!
Die Rahmenordnung hält unter Kapitel B 3.2 folgendes fest:
„Auf Pfarrebene erfüllen die Präventionsbeauftragten diese Funktion. Unabhängig davon sind auf jeden Fall die Diözesanen Ombudsstellen bzw. die Stabsstellen interne Anlaufstellen, gegebenenfalls kann auch die Errichtung einer eigenen Beschwerdestelle sinnvoll sein.“
„Die Beschwerdemöglichkeiten müssen auf unterschiedliche Art und Weise beworben werden. Dabei werden die Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt (z. B. kindgerecht, Leichter-Lesen-Form, mehrsprachig). Namen, Telefonnummern, (Mail-)Adressen der internen und externen Beschwerdemöglichkeiten werden an mehreren Stellen sichtbar bzw. öffentlich gemacht.“

Unser Beschwerdewesen
	




8. Interventionsplan

Hier wird beschrieben, was im Verdachtsfall, im Fall einer Grenzverletzung, eines Übergriffs oder einer strafbaren Handlung zu tun ist. Wer macht was in welchem Anlassfall? 
Kirchliche Stellen:
Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt der Diözese Eisenstadt
Mag. Rebecca Gerdenitsch-Schwarz
praevention@martinus.at
0676 88070 1703

Ombudsstelle
Dr. Gabriele Kindshofer
g.kindshofer@gmx.at
0676 88070 1024

Telefonseelsorge
142

Staatliche Stellen:
Gewaltschutzzentrum Burgenland
03352 31 420

Frauennotruf
0800 222 555

Kidsline
0800234 123

Rat auf Draht
147


Klärung der Rollen
Wofür ist die Pfarrleitung/Gruppenleitung/… verantwortlich? Wofür ist sie NICHT verantwortlich?

	

	



Vorgehen bei Verstoß gegen den Verhaltenskodex
Wer muss wann miteinbezogen werden? Wer ist der:die Verantwortliche für weitere Schritte? 
	

	



Vorgehen bei Irritationen über Verhalten, Situationen, …
Wer muss wann miteinbezogen werden? Wer ist der:die Verantwortliche für weitere Schritte? 
	

	



Vorgehen bei massiven Grenzverletzungen und Übergriffen
Wer muss wann miteinbezogen werden? Wer ist der:die Verantwortliche für weitere Schritte? Wer ist für die Meldung an die Ombudsstelle oder Stabsstelle verantwortlich?
	

	



Intervention bei Beschwerde
Wie sind die Bearbeitungsschritte und Zuständigkeiten im Fall einer Beschwerde? Wie erfolgt die Rückmeldung an die Person, die den Vorfall gemeldet hat? Verantwortlichkeiten!
	

	



Einbeziehung weiterer kirchlicher Stellen
Ab welchem Zeitpunkt sind diözesane Stellen (Stabsstelle, Ombudsstelle, bischöfliches Ordinariat) einzubeziehen? Wer ist verantwortlich?
	

	



Einbeziehung staatlicher Stellen
Wann sind Behörden (z.B. Kindeswohlgefährdungsmeldung an Kinder- und Jugendhilfe, Polizei) oder andere Beratungsstellen (z.B. Frauennotruf, Kinderschutzzentren, Rat auf Draht, Weißer Ring) miteinzubeziehen?
	

	



Dokumentation
Wie wird dokumentiert? Wer ist dafür verantwortlich? Wie wird die Vertraulichkeit gewahrt?
	

	








9. Maßnahmen
Auf Grundlage der Auseinandersetzung mit den Themen Prävention von Missbrauch und Gewalt und Nähe und Distanz, sowie den identifizierten Risiken aus der Risikoanalyse werden hier Maßnahmen für einzelne pfarrliche Gruppen definiert.

Im Folgenden einige Beispiele dazu:
Die Beispiele müssen erweitert und an die pfarrlichen Gruppen und Gegebenheiten angepasst werden!
[bookmark: _Toc192361326]
Kinder- und Jugendgruppen (Jungschar, Kinderchor, Ministrant:innen, Firmung, Erstkommunion)
[bookmark: _Toc192361097][bookmark: _Toc192361329]Umgang mit Fotos und Smartphones
	

	



[bookmark: _Toc192361096][bookmark: _Toc192361328]Auswahl von Spielen
	

	



Trösten
	

	



Fahrten mit privaten Autos
	

	



1:1 Situationen
	

	


Ferienlager
Heimweh und Trösten
	

	



Nachtaktionen
	

	



Romantische Beziehungen
	

	



Alkohol und Nikotin
	

	



Sanitäranlagen
	

	



Umgang mit Fotos und Smartphones
	

	



Angst
	

	



Sternsingen und Ratschen
Ankleiden
	

	



Hausbesuche
	

	



Umgang mit Fotos und Smartphones
	

	



Verpflegung
	

	



Sanitäranlagen
	

	




Beichte und Krankenkommunion
Was wir hier im Blick haben müssen: 
· Räumliche Gegebenheiten 
· Wahrung der nötigen physischen Distanz
· Welches Gottesbild wollen wir vermitteln
· Körperkontakt und Wahlfreiheit: darf nur von der beichtenden Person ausgehen und darf vom Priester auch abgelehnt werden. Handauflegung nicht zwingend notwendig! Echte Wahlfreiheit lassen!
· Wahrung der Würde: kein Niederknien einfordern! Kann als Erniedrigung in einer vulnerablen Situation empfunden werden.
· [image: ]Weitere Infos im Behelf „Unter vier Augen“ der Erzdiözese Wien:




Erstbeichte
	

	



Schulbeichte
	

	



Erwachsenenbeichte
	

	



Krankenkommunion
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